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II Deutsches Institut für Menschenrechte Zimmerstraße 26/27 10969 Berlin Professorin Dr. Beate Rudolf 

Direktorin 

Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragter 

Bundessprecherin Christel Steylaers 
Weydingerstraße 14-16 
10178 Berlin 

Zimmerstraße 26/27 

10969 Berlin 

Tel.: 030 259 359-28 

Fax: 030 259 359-59 

bst.geschlechtsspezifische.gewalt 

@institut-fuer-menschenrechte.de 
www.institut-fuer-menschenrechte,.de 

Deutsches Institut 
für Menschenrechte 

Beschluss der 27. Bundeskonferenz der kommunalen Frauen- 26. Juli 2023 
und Gleichstellungsbeauftragten in Leipzig 15.-16.05.2023 zur 

Berichterstattungsstelle zu geschlechtsspezifischer Gewalt 

Sehr geehrte Christel Steylaers, 

haben Sie herzlichen Dank für die Übersendung des Beschlusses der 27. 
Bundeskonferenz der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
in Leipzig 15.-16.05.2023 zur Berichterstattungsstelle zu 
geschlechtsspezifischer Gewalt. Das Deutsche Institut für Menschenrechte 
(DIMR) begrüßt die Forderungen an die Politik, die die 27. Bundeskonferenz 
der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten zu wichtigen 

Kernthemen der Geschlechtergleichstellung gefasst hat. Besonders freuen 
wir uns, dass Sie in Ihren Forderungen auf die Umsetzung der Istanbul-
Konvention des Europarates eingehen und damit die menschenrechtlichen 
Verpflichtungen aller staatlichen Ebenen zu Prävention und den Schutz von 
geschlechtsspezifischer Gewalt und häuslicher Gewalt hervorheben. 

Wie Sie wissen, ist das DIMR vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) mit dem unabhängigen Monitoring der 
Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland im Rahmen eines 
vierjährigen Projekts betraut worden. Am 1. November 2022 hat die 

Berichterstattungsstelle geschlechtsspezifische Gewalt ihre Arbeit 
aufgenommen. Sie wird zukünftig auf Grundlage eines daten- und 
evidenzbasierten Monitorings praxisorientierte Handlungsempfehlungen 

abgeben und dazu beitragen, dass die Istanbul-Konvention auf allen 
staatlichen Ebenen effektiv umgesetzt wird. 

Bankverbindung: GLS Bank Bochum I IBAN DE44 4306 0967 11267755001 BIC GENODEM1GLS 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte e.V. ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen, Nr. VR 20836 B. 

Vorstand gemäß § 26 BGB: Prof. Dr. Beate Rudolf, Michael VVindfuhr (jeweils einzelvertretungsberechtigt) 
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Bisher fehlen viele Daten, die die Möglichkeit bieten, die Wirksamkeit 
politischer Maßnahmen zu prüfen und politisches Handeln entsprechend 
anzupassen. Die Berichterstattungsstelle wird in Kürze einen Datenbericht 
veröffentlichen, der einen Überblick zur Verfügbarkeit von Daten zur 
Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland gibt. 

Alle zwei Jahre wird die Berichterstattungsstelle ihren Periodischen Bericht 
veröffentlichen, den ersten 2024. Dieser gibt Auskunft zu Umfang und 
Ausmaß geschlechtsspezifischer Gewalt in Deutschland und zum 
Umsetzungstand der menschenrechtlichen Verpflichtungen aus der Istanbul-
Konvention. 

Das Monitoring der Berichterstattungsstelle hat den Anspruch, für ganz 
Deutschland Erkenntnisse zum Umsetzungsstand der Istanbul-Konvention 
zu liefern. Aufgrund der großen Rolle, die die Länder bei der 
Datenerhebung, Prävention, Intervention, Schutz und Strafverfolgung von 
geschlechtsspezifischer Gewalt spielen, ist die Ebene der Länder im 
Rahmen des Monitorings der Berichterstattungsstelle sehr präsent. Deshalb 
ist es besonders wichtig, dass in den Ländern entsprechende Daten 
generiert und der Berichterstattungsstelle zugänglich gemacht werden. 
Hierbei setzen wir auch auf die Mitwirkung der kommunalen Ebene. Nur so 
können im Periodischen Bericht flächendeckend Nachholbedarfe und 
Beispiele guter Praxis sichtbar gemacht werden. 

Die Umsetzung der Istanbul-Konvention muss auf allen politischen Ebenen 
vorangetrieben werden. Daher überprüft das Institut gegenwärtig die 
Landesaktionspläne zu geschlechtsspezifischer Gewalt auf die 
Berücksichtigung der Vorgaben aus der Istanbul-Konvention. Wir sind uns 
auch der großen Bedeutung der kommunalen Ebene für Prävention, Schutz 
und Beratung bewusst. Deshalb haben wir uns in der Vorbereitungsphase 
für die Berichterstattungsstelle bereits vertieft mit dem Thema der 
Umsetzung der Istanbul-Konvention auf kommunaler Ebene beschäftigt und 
sind hierzu in den Austausch mit der kommunalen Ebene getreten. Die 
aktuelle Arbeit der Berichterstattungsstelle in Umsetzung des bewilligten 
Projekts wird Effekte auf die Ebene der Kreise, Städte und Gemeinden 
haben. Die Berichterstattungsstelle wird weiter zur Klärung beitragen, 
welche Verpflichtungen für alle staatlichen Ebenen sich aus der Konvention 
ergeben, und sie wird auf der Basis, der von Bund und Ländern 
bereitgestellten Daten die Umsetzung der Istanbul-Konvention bewerten. Wir 
hoffen, dass sich auch die kommunale Ebene an diesen Erkenntnissen für 
ihre Politik und Datenerhebung orientieren wird. Insoweit setzen wir auch auf 
die Unterstützung durch die kommunalen Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten. 
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Weitergehende Maßnahmen, die auf eine Erhebung zum Thema Istanbul-

Konvention über die Bundesländer hinaus Landkreise, Städte und 

Gemeinden adressieren, können in der gegenwärtigen Projektphase aus 

Kapazitätsgründen leider nicht gewährleistet werden. Bereits die 

Kooperationen mit der Bundes- und Länderebene sowie 

zivilgesellschaftlichen Akteuren zur Bereitstellung von Daten sind sehr 

ressourcenintensiv. Denn es geht darum, sicherzustellen, dass diese Daten 

in Qualität und Format so erheben, dass damit die von der 

Berichterstattungsstelle entwickelten menschenrechtlichen Indikatoren 

befüllt werden können und auf diese Weise der Umsetzungsstand der 

Istanbul-Konvention gemessen werden kann. Dies lässt sich nur durch 

Austausch und Kooperation mit diesen Akteuren erreichen und entspricht 

auch dem menschenrechtlich gebotenen partizipativen Ansatz. 

Für die Zukunft ist ein stärkerer Fokus auch auf die kommunale Ebene 

wünschenswert, und es wäre zu begrüßen, wenn Bund und Länder mittel-

bis langfristig hierfür entsprechende Ressourcen und Mittel zur Verfügung 

stellen würden. Sehr gerne bleiben wir auch hierzu mit Ihnen im Austausch. 

Mit freundlichen Grüßen 

Professorin Dr. Beate Rudolf 
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Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 11017 Berlin Leonie Gebers

Verein zur Förderung der 

Frauenpolitik in Deutschland e. V. 

Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft 

kommunaler Frauenbüros und 

Gleichstellungsstellen Tel. +49  30 18 527-0 

poststelle@bmas.bund.de

Berlin, ̂fö\ugust 2023

Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin 

Postanschrift: 11017 Berlin

Staatssekretärin

Per E-Mail; koordination@frauenbeauftragte.de

Sehr geehrte Frau Steylaers,

ich danke Ihnen herzlich für die Übersendung der Beschlüsse der 27. Bundeskonferenz der 

kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, die einen direkten Bezug zu der Ar

beit im Bundesministerium für Arbeit und Soziales haben.

Im Folgenden möchten wir Ihnen gerne folgende Rückmeldung zu Ihren Forderungen geben:

Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen 

fordert die Bundesregierung auf, armutsbetroffene und armutsgefährdete Kinder mit 

der Kindergrundsicherung zu stärken und nicht durch Anrechnung auf andere Sozial

leistungen zum Nullsummenspiel werden zu lassen.

Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen für 

Kinder und Jugendliche zu schaffen, mehr Familien und ihre Kinder mit Unterstützungsbe

darf zu erreichen sowie Kinderarmut wirksam zu bekämpfen. Um diese Ziele zu erreichen, 

sollen die bisherigen finanziellen Leistungen Kindergeld, Bürgergeld, Sozialhilfe, Kinderzu

schlag und Teile die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes zusammengeführt wer

den. Die Kindergrundsicherung soll ohne bürokratische Hürden direkt bei den Kindern an

kommen und ihr neu zu definierendes soziokulturelles Existenzminimum sichern. Die Leis

tung soll aus zwei Komponenten bestehen: Einem einkommensunabhängigen Garantiebe

trag, der für alle Kinder und Jugendlichen gleich hoch ist, und einem vom Elterneinkommen 

abhängigen, gestaffelten Zusatzbetrag. Die konkrete Ausgestaltung der Kindergrundsiche

rung wird derzeit innerhalb der Bundesregierung beraten.

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind in der Datenschutzerklärung des 8 MAS zu finden: bmas.de „Stichwort: Daten
schutz“. Sollten Sie keinen Internetzugang haben, kann die Information auf dem Postweg zugesandt werden.
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mailto:koordination@frauenbeauftragte.de


Seite 2  von 3 Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen 

fordert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf, das „Bürgergeld" so zu 

überarbeiten, dass zwei gleichgestellte erwachsene Personen Zuwendungen in glei

cher Höhe  erhalten und Auszahlungen auf separate Konten erfolgen.

Diese Forderung entspricht der geltenden Rechtslage. Bei zwei in einem Paaraushalt zu

sammenlebenden gleichgestellten erwachsenen Personen erhalten beide Personen die Re

gelbedarfsstufe 2  und damit einen Regelbedarf in gleicher Höhe. Es erfolgt keine Unterschei

dung zwischen Haushaltsvorstand und dem Partner oder der Partnerin.

Im Bürgergeld gilt zunächst die gesetzliche Vermutung, dass die erwerbsfähige Person bzw. 

der Antragsteller bzw. die Antragstellerin zur Vertretung aller Mitglieder der Bedarfsgemein

schaft bevollmächtigt ist. Diese Vermutung ist jedoch widerlegbar. Die Bevollmächtigungs

vermutung ist jedenfalls dann widerlegt, wenn ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft gegen

über dem Jobcenter erklärt, seine bzw. ihre Interessen selbst wahrnehmen zu wollen, ln die

sen Fällen kann dann auch die Auszahlung des Bürgergeldes auf getrennte Konten erfolgen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen 

fordert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf, Kindererziehungszeiten 

bei Geburten vor dem 01.01.1992 mit 36 Monaten Pflichtbeiträgen in der gesetzlichen 

Rentenversicherung anzurechnen.

Seit 2014 ist in zwei Schritten die Anrechnung von Kindererziehungszeiten für vor 1992  ge

borene Kinder von 12 auf 30 Monate verlängert worden. Vor dem Hintergrund der erhebli

chen Kosten einer nochmaligen Ausweitung auf dann 36 Kalendermonate ist eine solche 

weitere Verbesserung derzeit nicht vorgesehen, da bei der Finanzierung solcher Maßnah

men auch die Interessen der zukünftigen Generationen berücksichtigt werden müssen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros und Gleichstellungs

stellen fordert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf, die in der Arbeits

stättenverordnung und Technischen Regeln für Arbeitsstätten vorgeschriebene Tren

nung der Toilettenräume für Männer und Frauen zu modifizieren, um Unisextoiletten in 

Unternehmen mit mehr als 9 Beschäftigten zu ermöglichen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und der Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) 

haben bereits mit der Vorbereitung von Anpassungen der Arbeitsstättenverordnung sowie 

der zugehörigen Technischen Regeln für Arbeitsstätten begonnen, künftig auch die Bedürf

nisse von intergeschlechtlichen Beschäftigten bzw. Personen, die sich selbst als nicht-binär 

bezeichnen, im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Toiletten- Wasch- und Umkleide

räumen durch den Arbeitgeber zu berücksichtigen. Der Vorschlag, Unisextoiletten vorzuse

hen, wird in diesem Zusammenhang erörtert.



Seite 3 von 3 Ich hoffe, mit dieser Stellungnahme einen Überblick über das Vorgehen des BMAS zu den 

verschiedenen von Ihnen angesprochenen Sachverhalten gegeben zu haben.

Uns sind die Impulse der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleich

stellungsstellen ein wichtiger Gradmesser trauen- und gleichstellungspolitischer Forderungen 

mit einer wichtigen Brückenfunktion zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die wir im 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales sehr ernst nehmen und schätzen.

Mit freundlichen Grüßen

f
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